
Hqushollssqlzung des Stödteboulichen Sondervermögens der Stqdl Posewolk/
Oslstqdt für dqs Houshollsjoht 2025

Aufgrund des g 45 i.V.m. $ 47 der Kommunolverfossung (KV M-V) wird noch Beschluss der Stodt-

vertretung der Stodt Posewolk vom I 6.10.2025 und noch Vorloge bei der Rechtsoufsichtsbe-
hörde folgende Housholtssotzung erlossen:

$ I Ergebnis- und Finonzhoushqll

Der Housholtsplon für dos Housholtsjohr 2025 wird

f . im Ergebnishousholt ouf

einen Gesomtbetrog der Ertröge von
einen Gesomtbetrog der Aufwendungen von
ein Johresergebnis noch Verönderung der RÜcklogen von

2. im Finanzho usholt o uf

o) einen Gesomtbetrog der loufenden Einzohlungen von
einen Gesomtbetrog der loufenden Auszohlungenr von
einen johresbezogenen Soldo der loufenden Ein- und Auszohlungen von

b) einen Gesomtbetrog der Einzohlungen ous lnvestitionstötigkeit von
einen Gesomtbetrog der Auszohlungen ous lnvestiiionstötigkeit von
einen Soldo der Ein- und Auszohlungen ous lnvestitionstötigkeit von

festgesetzt.

1.058.000 EUR

1.058.000 EUR

O EUR

r.058.000 EUR

r.058.000 EUR

O EUR

761.700 EUR

960.000 EUR

-198.300 EUR

$ 2 Kredite für lnveslilionen und Inveslilionsförderungsmoßnohmen

Kredite zur Finonzierung von lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmoßnohmen werden nicht ver-

onschlogt.

$ 3 Verpllichtungsermöchligungen

Verpflichiungsermöchtigun gen werden nicht veronschlogt'

$ 4 Kossenkredite

Kossenkredite werden nicht beonspruchl.

$ 5 Hebesötze

entföllt

reinschließlich Auszchlungen für die plonmößige Tilgung von Krediten fÜr lnvestitionen und lnvesiiiionsförde-

rungsmoßnohmen



$ 6 Kreisumloge

entföllt

$ 7 Slellen gemöß Slellenplon

entföllt

$ 8 Weitere Vorschriflen

Nqchrichlliche Anqoben:

Zum Ergebnishousholt
Dos Ergebnis zum 31. Dezember des Housholtsjohres betrögt voroussichtlich

Zum Finonzhousholt
Der Soldo der loufenden Ein- und Auszohlungen zum 31. Dezember des

Housholtsjohres betrögt voroussichtlich

Zum Eigenkopitol
Der Stond des Eigenkopitols zum 31. Dezember des Housholtsjohres
betrögt voro ussic htlich

Posewolk. I 7.10.2025
Ort, Dotum Bürgermeister
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Hinweis:

Die vorstehende Housholtssotzung für dos Housholtsjohr 2025 wird hiermit öffentlich bekonnt ge-

mocht. Die Housholtssotzung ist gemöß $ 47 Abs.2 KV M-V der Rechtsoufsichtsbehörde mit Schrei-

ben vom 30.10.2025 ongezeigt worden. Sie enthölt keine genehmigungspflichtigen Teile.

Die Housholtssoizung liegl von Montog, den 03. 11 .2025 bis Freitog, den 14. 11 .2025 mit ihren Anlo-

gen zur Einsichtnohme im Rothous, Zimmer 1/O2zu folgenden Zeiten öffentlich ous:

Monto g, Mittwoch, Donnerstog
Dienstog
Freitog

jeweils von 09.00 Uhr bis 15.30 Uhr
von 09.00 Uhr bis 18.00 Uhr
von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Posewolk, den 30. 1 0.2025

Bürgermeister

Gemöß $ 5 Abs. 5 der Kommunolverfossung Mecklenburg-Vorpommern konn ein Verstoß gegen
Verfohren- und Formvorschriften, die in diesem Gesetz entholten oder oufgrund dieses Gesetzes

erlossen worden sind, noch Ablouf eines Johres seit der öffentlichen Bekonntmochung nicht mehr
geltend gemocht werden, wenn bei der Bekonntmochung ouf die Regelungen dieses Absotzes

Äingewieien worden ist. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerholb der Johresfrist schrift-

lich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Totsoche, ous der sich der Verstoß ergibt,
gegenüber der Gemeinde geltend gemocht wird.
finä V"rtetrung von Anzeige-. Genehmigungs- oder Bekonntmochungsvorschriften konn obwei-
chend von Sotz I stets geltend gemocht werden'

fut'-aZ
Bürgermeister

Hinweis: Die öffentliche Bekonntmochung erfolgte im lnternet unter www.posewolk.de om
30.10.2025.


